	Verschaffen Sie sich einen Überblick, bevor Sie einer digitalen Anwendung als Gesundheitsschützer zustimmen

	Nr.
	Aspekt

	1
	Klären und definieren Sie immer vorab: Wozu soll das digitale Tool eingesetzt werden? Was ist der Zweck, das Ziel und der Nutzen?

	2
	Ist der Einsatz der digitalen Anwendung für die Kollegen freiwillig oder verpflichtend?

	3
	Prüfen Sie, ob die App bzw. die digitale Anwendung Leistungs- oder Verhaltensdaten erfasst (z. B. Schritte, Klickraten, Nutzungsdauer) und diese personalisiert gespeichert werden. Wenn ja, haben Sie ein erzwingbares Mitbestimmungsrecht nach § 87 Abs. 1 Nr. 6 BetrVG und können die App bei Bedarf verhindern.

	4
	Nutzen Sie als Betriebsrat Ihr Recht auf einen Sachverständigen, wenn Sie sich nicht sicher sind, was mit der digitalen Anwendung alles gespeichert oder erfasst werden kann.

	5
	Klären Sie, wer für die digitale Anwendung zuständig ist. Wer pflegt die App oder erhält die Daten? Wer sorgt dafür, dass die Kollegen über Updates informiert werden? Wer hat Zugriffsrechte?

	6
	Schützen Sie die Daten Ihrer Kollegen. Ihr Arbeitgeber darf keine individuellen Gesundheits- oder Nutzungsdaten einsehen. Die Daten dürfen nur anonymisiert und zusammengefasst als Statistik an den Arbeitgeber zurückgemeldet werden. 

	7
	Fordern Sie klare Qualitätsstandards für jede digitale Anwendung in Ihrem Betrieb. Die App sollte bestimmte Kriterien erfüllen (z. B. ISO/IEC 27001-Zertifizierung des Anbieters) und natürlich DSGVO-konform die Daten verarbeiten.

	8
	Prüfen Sie, ob das Nutzen der App einfach, verständlich und barrierefrei ist, z. B. für die Terminvereinbarung beim Betriebsarzt oder zur Dokumentation von Arbeitssicherheitsmängeln.

	9
	Gleichbehandlung gewährleisten: Auch wenn es heute kaum mehr Kollegen gibt, die kein Smartphone haben, so sollten Sie als Betriebsrat, gerade bei BGM-Angeboten, immer darauf achten, dass auch für Kollegen ohne private Endgeräte oder mit mangelnden digitalen Kenntnissen die Angebote zugänglich sind und niemand ausgeschlossen wird.

	10
	Legen Sie gemeinsam mit Ihrem Arbeitgeber Kriterien fest, wie die Wirksamkeit von digitalen Anwendungen überprüft werden kann. Verändern sich die Fehlzeiten? Wie bekannt ist das Angebot? Wie viele Kollegen nutzen es über einen Zeitraum von 12 Monaten? Wie viel Zeitersparnis bei einer Begehung wird durch das digitale Protokoll wirklich erreicht?

	11
	Fordern Sie grundlegend als Betriebsrat eine Betriebsvereinbarung für die Nutzung von digitalen Anwendungen im Betrieb. Nutzen Sie Ihr Mitbestimmungsrecht, um alle Regeln (Datenschutz, Freiwilligkeit, Zweck) in einer BV festzuschreiben und die Einführung aktiv mitzugestalten.

	Zu finden unter adiuva.de unter der Eingabe des Titels im Suchfeld



